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Die Corona-Kommission ist ein beratendes Gremium, welches eine evidenzbasierte Risikoeinschätzung der COVID-19 
Situation in Österreich abgibt und deren Einschätzung der Risikolage in Form der „Corona-Ampel“ veröffentlicht wird. Sie setzt 
sich aus Wissenschaftler:innen und politischen Expert:innen des Bundes und der Bundesländer zusammen und tagt 
mindestens einmal wöchentlich. Die Risikoeinschätzung der Corona-Kommission basiert auf Zahlen zum Infektionsgeschehen 
(wie Fallzahlen, Quellensuche, Tests und 
Krankenhausaufenthalten) und zusätzlichen beschreibenden Informationen aus den Bundesländern. Im Rahmen der 
Kommissionsarbeit werden zudem auf Basis der detaillierten Risikobeurteilung geeignete Handlungsoptionen zur 
Risikoreduktion abgeleitet. 
Auf Basis dieser Empfehlungen erlässt die Bildungsbehörde (das ist für unsere Praxisschulen das BMBWF) die entsprechende 
Verordnung gemäß der Corona-Ampel an Schulen für Maßnahmen, die an unseren Praxisschulen  gesetzt werden (C-
Schulampelphasen-Verordnung). 
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https://ph-tirol.ac.at/sites/default/files/2020-05/Handbuch_Hygiene_Universita%CC%88ten_Hochschulen_0.pdf
https://ph-tirol.ac.at/sites/default/files/2020-05/Handbuch_Hygiene_Universita%CC%88ten_Hochschulen_0.pdf
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3 Gilt für alle Personen an der PHT – Mitarbeiter:innen der Verwaltung, Dozierende, Lehrende an den 
Praxisschule und Studierende  

https://service.ph-tirol.at/node/4604/
https://ph-tirol.ac.at/node/542
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https://service.ph-tirol.at/node/4604/
https://ph-tirol.ac.at/node/542
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https://service.ph-tirol.at/node/4604/
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https://service.ph-tirol.at/node/4865
https://www.ph-online.ac.at/pht/wbMitteilungsblaetter.display?pNr=897713
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https://service.ph-tirol.at/node/4588/
https://service.ph-tirol.at/node/4604/
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https://ph-tirol.ac.at/sites/default/files/2020-05/Handbuch_Hygiene_Universita%CC%88ten_Hochschulen_0.pdf
https://ph-tirol.ac.at/sites/default/files/2020-05/Handbuch_Hygiene_Universita%CC%88ten_Hochschulen_0.pdf
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https://service.ph-tirol.at/node/5327/

 

https://service.ph-tirol.at/node/5369
https://service.ph-tirol.at/node/5327/
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2) 3-G-Nachweis (geimpft, getestet oder genesen): 
Als Voraussetzung für die Teilnahme an Präsenzlehrveranstaltungen ein negativer COVID-19-
Test vorzuweisen (Testpflicht). Zulässig sind Antigen-Schnelltests (max. 48 h alt) und PCR-
Tests (max. 72 h alt) einer anerkannten öffentlichen Testmöglichkeit (z.B. Ärzte, Apotheken, 
Teststraßen). Gurgeltests und Selbsttests werden aufgrund der niedrigen Trefferquote nicht 
anerkannt.  

 
Personen, die einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen können, 
sind je nach Nachweis für unterschiedliche Zeiträume von dieser Testpflicht an der PH Tirol 
befreit. Dabei sind folgende Regelungen zu beachten:  

• Personen, die eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten 
überstandene COVID-19-Infektion, die molekularbiologisch bestätigt wurde, 
vorweisen können, sind für 6 Monate (ab dem ersten positiven PCR Test) von der 
Testpflicht befreit.  

• Personen, die einen Absonderungsbescheid aufgrund ihrer COVID-Erkrankung (nicht 
älter als 6 Monate) vorweisen können, sind für 6 Monate von der Testpflicht befreit.  

• Personen mit einem Nachweis über die neutralisierenden Antikörper (nicht älter als 
3 Monate) sind für 3 Monate von der Testpflicht befreit.  

• Ein Nachweis über eine Impfung mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen 
COVID-19:  

• Ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung ist die geimpfte Person für 3 Monate von der 
Testpflicht befreit.  

• Nach Erhalt der Zweitimpfung ist die geimpfte Person für 9 Monate ab der 
Erstimpfung von der Testpflicht befreit.  

• Ab dem 22. Tag nach der Impfung mit Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung 
vorgesehen ist, ist die geimpfte Person für 9 Monate von der Testpflicht befreit.  

• Geimpfte Personen, die mindestens 21 Tage vor der Impfung einen positiven 
molekularbiologischen Test auf COVID-19 oder einen Nachweis über neutralisierende 
Antikörper vorweisen können, sind für 9 Monate von der Testpflicht befreit.  
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https://anmeldung.tirolimpft.at/
https://service.ph-tirol.at/node/5369

